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1. Allgemeines, Geltungsbereich  
(1) Allen Angeboten, Lieferungen und sonstigen Leistungen der Albert Holz 
GmbH - auch zukünftigen - liegen ausschließlich diese Allgemeinen Liefer- und 
Zahlungsbedingungen zugrunde. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hin-
weis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widerspro-
chen. Entgegenstehende oder in diesen Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbe-
dingungen nicht enthaltene anderslautende Bedingungen des Kunden können 
nur Vertragsinhalt werden, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt 
worden sind. 
(2) Unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten nur gegen-
über Personen, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerbli-
chen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln (Unternehmer) sowie 
gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen. 
 
2. Vertragsschluss, Selbstbelieferungsvorbehalt, Wiederausfuhr 
(1) Aufträge werden mit unserer Bestätigung per E-Mail, deren Inhalt für das 
Vertragsverhältnis sowie für den Liefer- und Leistungsumfang allein maßge-
bend ist, rechtsverbindlich. Nebenabreden, mündliche Erklärungen von Ange-
stellten oder Vertretern sowie Änderungen bestätigter Aufträge (inkl. Änderun-
gen an Liefergegenständen) bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen 
Bestätigung durch uns. 
(2) Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt der fristgerechten und 
ordnungsgemäßen Selbstbelieferung. 
(3) Alle von uns gelieferten Produkte sind zum Verbleib in dem mit dem Kunden 
vereinbarten Lieferland bestimmt. Die Wiederausfuhr von Produkten unterliegt 
grundsätzlich den Außenwirtschaftsvorschriften der Bundesrepublik Deutsch-
land bzw. des Ursprungslandes und ist für den Kunden ggf. genehmigungs-
pflichtig. Der Kunde muss sich selbst über diese Vorschriften informieren. 
 
3. Preise 
(1) Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk bzw. Lager zu-
züglich Verpackung, Versand und Versicherung sowie Umsatzsteuer in der je-
weiligen gesetzlichen Höhe.  
(2) Preise gelten stets nur für den konkreten Auftrag,  
d. h. weder für zurückliegende noch für künftige Aufträge. 
(3) Bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als fünf Wochen 
können beide Vertragsparteien eine Änderung des vereinbarten Preises in dem 
Umfang verlangen, wie nach Vertragsschluss von den Vertragsparteien jeweils 
nicht abwendbare Veränderungen preisbildender Faktoren eintreten, wie z.B. 
Kostensenkungen oder -erhöhungen aufgrund von Tarifabschlüssen oder Ma-
terialpreisänderungen. Die Preisänderung hat sich zu beschränken auf den 
Umfang, der zum Ausgleich der eingetretenen Kostensenkung oder -erhöhung 
erforderlich ist. Ein entsprechendes Preisanpassungsrecht steht einer Ver-
tragspartei auch dann zu, wenn sich aufgrund von Verzögerungen, die die an-
dere Partei zu vertreten hat, eine tatsächliche Lieferzeit von mehr als fünf Wo-
chen ergibt. 
Eine Preisänderung kann nicht vorgenommen werden, wenn vertraglich eine 
Festpreisabrede getroffen wurde. 
 
4. Zahlung 
(1) Zahlungen sind, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, in-
nerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum netto Kasse ohne Abzug zu leisten. 
Bei Erstbestellung ist die Zahlung per Vorkasse bzw. Nachnahme zu entrich-
ten. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen 
können (Zahlungseingang). 
(2) Wechsel und Schecks werden nur nach vorheriger Vereinbarung und nur 
erfüllungshalber angenommen und gelten erst nach vorbehaltloser Gutschrift 
als Zahlung. Bank-, Diskont-, Wechsel- und sonstige Spesen zuzüglich Um-
satzsteuer gehen nach Maßgabe der Privatbanksätze zu Lasten des Kunden.  
(3) Eine Aufrechnung ist nur wegen von uns anerkannter, nicht bestrittener 
oder rechtskräftig festgestellter Rechtsansprüche des Kunden statthaft. Zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit be-
fugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht und 
dieser Gegenanspruch von uns anerkannt, nicht bestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist. 
 
5. Lieferfrist, Abnahme, Annahmeverzug 
(1) Ist eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum unserer Auf-
tragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Kunden zu be-
schaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben und der vollständigen 
Klärung der vom Kunden zu beantwortenden technischen Fragen und der 
durch ihn anzugebenden Einzelheiten der gewünschten Ausführung. 
(2) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn vor ihrem Ablauf die nach Ziff. 6 den 
Gefahrübergang bewirkenden Umstände eingetreten sind.  
(3) Die Lieferfrist verlängert sich - auch innerhalb eines Verzugs - angemessen 
bei Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhersehbaren, nach Vertragsab-
schluss eintretenden Hindernissen, die wir nicht zu vertreten haben, soweit 
solche Hindernisse nachweislich auf die Erbringung der geschuldeten Leistung 
von Einfluss sind. Das gilt auch dann, wenn diese Umstände bei Vorlieferanten 
eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Kunden bald-
möglichst mit. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert oder fest-
steht, dass sie länger als drei Monate dauern wird, können sowohl der Kunde 
als auch wir vom Vertrag zurücktreten. 
(4) Gerät der Kunde mit der Annahme der Liefergegenstände oder der Zahlung 
in Rückstand, so können wir nach fruchtlosem Ablauf einer aufgrund Gesetzes 
erforderlichen und von uns gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag 
zurücktreten und/oder Schadensersatz statt Leistung verlangen. Bei Geltend-
machung des Schadensersatzanspruches statt Leistung können wir ohne 
Nachweis eine Entschädigung  in Höhe von 20% des Kaufpreises zur Abgel-
tung des entgangenen Gewinns verlangen, sofern es sich beim Liefergegen-
stand um ein Serien- oder Standardprodukt handelt oder  in Höhe von 100% 

des Kaufpreises verlangen, sofern es sich beim Liefergegenstand um eine Ein-
zelanfertigung nach spezifischen Kundenwünschen handelt und unsererseits 
die zur Herstellung der Lieferbereitschaft erforderlichen Aufwendungen ent-
standen sind.  
Den Vertragspartnern bleibt der Nachweis eines höheren bzw. wesentlich 
niedrigeren tatsächlichen Schadens unbenommen. Unberührt bleiben auch 
die sich aus dem Gesetz ergebenden Regeln für die Ermittlung des Schadens-
ersatzes, sofern der Vertrag unsererseits bereits vollständig erfüllt ist. Außer-
dem sind wir berechtigt, bei Abnahmeverzug des Kunden die anfallenden 
Mehraufwendungen, insbesondere Lagerkosten, zu berechnen. 
 
6. Lieferung, Versand und Gefahrübergang 
(1) Alle Sendungen gehen auf Rechnung und Gefahr des Kunden. 
(2) Soweit keine besonderen Vereinbarungen über die Versandart getroffen 
wurden, dürfen wir die zweckmäßige Versandart nach eigenem Ermessen be-
stimmen (ohne Gewähr für sicherste, schnellste u. günstigste Beförderung). 
(3) Teillieferungen und -leistungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. 
(4) Gelangt der Liefergegenstand in einen anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaft, so ist der Kunde verpflichtet, uns vor Versendung seine 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, über die die Lieferung abzuwickeln ist, 
und seinen Gewerbezweig mitzuteilen. Dies gilt entsprechend bei Einbezie-
hung weiterer Staaten in die für diese Regelung maßgebenden Vorschriften. 
(5) Bei Lieferungen geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den Kunden über, 
in dem eine Lieferung unser Werk oder Lager verlässt. Dies gilt auch, wenn 
Teillieferungen erfolgen. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, 
die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit der Mitteilung der Ver-
sandbereitschaft auf den Kunden über. 
 
7. Gewährleistung 
(1) Bezüglich der Untersuchungs-, Anzeige- und Rügepflicht des Käufers bei 
Sachmängeln wird auf die gesetzlichen Vorschriften der §§ 377ff. HGB ver-
wiesen. 
(2) Die Verjährungsfristen für Sachmängelansprüche beträgt 12 Monate ge-
rechnet ab Gefahrübergang Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders 
beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. 
(3) Soweit die gelieferte Ware einen nicht unerheblichen Mangel aufweist, sind 
wir berechtigt, nach unserer Wahl, den Mangel zu beseitigen oder eine man-
gelfreie Sache zu liefern.  
(4) Für normale Abnutzung, insbesondere an Verschleißteilen besteht keine 
Gewährleistungspflicht. Eine Gewährleistungspflicht besteht ferner dann nicht, 
wenn Schäden oder Störungen an dem Liefergegenstand eintreten, die auf 
unsachgemäße Behandlung oder Verwendung ungeeigneter Betriebsbedin-
gungen zurückzuführen sind. 
(5) Für Schäden wegen Mangelhaftigkeit des Liefergegenstandes haften wir 
nur in den in Ziff. 8 genannten Grenzen.  
(6) Soweit es sich bei dem mangelhaften Liefergegenstand um ein Fremder-
zeugnis handelt, sind wir berechtigt, unsere Sachmängelansprüche gegen un-
sere Vorlieferanten dem Kunden abzutreten und ihn auf deren (gerichtliche) 
Inanspruchnahme zu verweisen. Aus den Abs. 3 und 5 können wir erst dann 
in Anspruch genommen werden, wenn die Ansprüche gegen unsere Vorliefe-
ranten trotz rechtzeitiger (gerichtlicher) Inanspruchnahme nicht durchsetzbar 
sind bzw. die Inanspruchnahme im Einzelfall unzumutbar ist. 
 
8. Haftung 
(1) Sämtliche Schadensersatzansprüche und Kostenerstattungsansprüche 
des Kunden (nachfolgend als „Schadensersatzansprüche“ bezeichnet) gegen-
über uns aus welchen rechtlichen Gründen auch immer, einschließlich Verlet-
zung der Pflichten im Zusammenhang mit dem Vertrag, wegen Verschulden 
beim Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder delikti-
scher Ansprüche, sind ausgeschlossen 
(2) Dieser Haftungsausschluss gilt jedoch nicht, falls ein vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten von uns oder von einem unserer Vertreter, Arbeit-
nehmer oder sonstigen Erfüllungsgehilfen die Grundlage für den Schadenser-
satzanspruch ist; falls ein schuldhaft von uns oder einem unserer Vertreter, 
Arbeitnehmer oder sonstigen Erfüllungsgehilfen verursachter Schaden auf-
grund der Verletzung des Körpers, des Lebens oder der Gesundheit die 
Grundlage für den Schadensersatzanspruch ist; sowie im Hinblick auf die ins-
besondere nach dem deutschen Produkthaftungsgesetz gesetzlich zwin-
gende Haftung und im Falle einer Verletzung der Garantiezusagen durch uns 
oder falls wir oder einer unserer Vertreter, Arbeitnehmer oder sonstigen Erfül-
lungsgehilfen fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht verletzen. Wenn wir 
fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht verletzt haben und kein anderer der 
vorgenannten Haftungsgründe vorliegt, ist unsere Haftung auf die Höhe der 
Schäden begrenzt, die üblicherweise vorhersehbar sind. Eine wesentliche Ver-
tragspflicht ist eine solche Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Übrigen gel-
ten, soweit die Haftung nicht ausgeschlossen ist, die gesetzlichen Vorschriften 
für die Haftungshöhe. 
(3) Soweit unsere Haftung aufgrund der vorstehenden Bestimmungen ausge-
schlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung un-
serer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
(4) Ansprüche des Kunden gegenüber dem Verkäufer verjähren in einem Jahr 
ab Kenntnis von den anspruchsbegründenden Tatsachen, spätestens jedoch 
in fünf Jahren nach Erbringung der Leistung, sofern nicht unbeschränkt gehaf-
tet wird. 
 
9. Eigentumsvorbehalt und sonstige Sicherungen 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis zur 
vollständigen Erfüllung sämtlicher - auch der zukünftigen - Forderungen 

(einschließlich der Nebenforderungen, wie z. B. Wechselkosten, Zinsen) aus 
der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Besteht mit dem Kunden eine 
Kontokorrentabrede, besteht der Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen 
Begleichung des anerkannten Saldos. Bei Entgegennahme eines Schecks 
oder Wechsels tritt Erfüllung erst ein, wenn der Scheck oder Wechsel eingelöst 
ist und wir über den Betrag ohne Regressrisiken verfügen können. Soweit mit 
dem Kunden Zahlung aufgrund des Scheck -Wechsel-Verfahrens vereinbart 
wird, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die Einlösung des von 
uns ausgestellten Wechsels durch den Kunden und erlischt nicht durch die 
Gutschrift des erhaltenen Schecks bei uns. 
(2) Der Kunde darf die Waren im ordnungsgemäßen und üblichen Geschäfts-
gang verarbeiten und veräußern, jedoch weder verpfänden noch zur Siche-
rung übereignen. 
(3) Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und 
auf eigene Kosten gegen Diebstahl, Zerstörung und Beschädigung angemes-
sen zu versichern. Bei Pfändung, Beschlagnahme, Beschädigung und Abhan-
denkommen hat uns der Kunde unverzüglich zu unterrichten. Der Kunde trägt 
alle Kosten, die insbesondere im Rahmen einer Drittwiderspruchsklage zur 
Aufhebung einer Pfändung und ggf. zu einer Wiederbeschaffung der Lieferge-
genstände aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten einge-
zogen werden können. 
(4) Bei Zahlungsverzug oder wenn der Kunde sonstige wesentliche Vertrags-
pflichten verletzt, sind wir zur einstweiligen Zurücknahme der Vorbehaltsware 
berechtigt. Die Ausübung des Zurücknahmerechts stellt keinen Rücktritt vom 
Vertrag dar. 
(5) Der Kunde tritt die aus einem Weiterverkauf, einer Weiterverarbeitung oder 
einem sonstigen Rechtsgrund (z. B. im Versicherungsfall, bei einer unerlaubten 
Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Kaufpreis, Werklohn, 
oder sonstigen Forderungen (einschließlich des anerkannten Saldos aus einer 
Kontokorrentabrede bzw. im Fall einer Insolvenz des Geschäftspartners des 
Kunden, den dann vorhandenen „kausalen Saldo“) in Höhe des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware bereits jetzt an uns ab; wir nehmen die Abtretung 
an. Wir ermächtigen den Kunden widerruflich, die an uns abgetretene Forde-
rung für Rechnung von uns im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einzie-
hungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Auf Verlangen 
von uns hat der Kunde in einem solchen Fall die zur Einziehung erforderlichen 
Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen, entsprechende Un-
terlagen zur Verfügung zu stellen und dem Schuldner die Abtretung anzuzei-
gen. 
(6) Die Verarbeitung oder Umbildung der Liefergegenstände durch den Kun-
den wird stets für uns vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Mitei-
gentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes 
zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für den 
unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstand. Wird der Liefergegenstand 
mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen zu einer einheitlichen Sa-
che verbunden und erlischt dadurch unser Eigentum, so wird bereits jetzt ver-
einbart, dass das Eigentum des Kunden an der einheitlichen Sache anteilsmä-
ßig (d. h. im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen 
verbundenen Gegenständen im Zeitpunkt der Verbindung) auf uns übergeht. 
Der Kunde verwahrt das Miteigentum von uns unentgeltlich. Für die durch Ver-
bindung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für den unter Ei-
gentumsvorbehalt gelieferten Gegenstand. 
(7) Übersteigt der realisierbare Wert der uns nach den vorgenannten Bestim-
mungen eingeräumten Sicherheiten unsere Forderungen gegen den Kunden 
nicht nur vorübergehend um mehr als 10 %, werden wir insoweit Sicherheiten 
nach eigener Wahl auf Verlangen des Kunden freigeben. Die vorstehend ge-
nannte Deckungsgrenze von 110 % erhöht sich, soweit wir bei der Verwertung 
des Sicherungsgutes mit Umsatzsteuer belastet werden, die durch eine um-
satzsteuerliche Lieferung des Kunden an uns entsteht, um diesen Umsatz-
steuerbetrag. 
 
10. Schlussbestimmungen 
(1) Der Kunde ermächtigt uns unter Verzicht auf eine Mitteilung, personenbe-
zogene Daten im Rahmen der Zulässigkeit des Bundesdatenschutzgesetzes 
zu verarbeiten, soweit dies f. die Durchführung des Vertragsverhältnisses er-
forderlich ist.  
(2) Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist Erfüllungsort Burgstetten. 
(3) Soweit der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen ist, ist Gerichtsstand für sämtliche Rechte und Pflichten der Vertragsbe-
teiligten aus Geschäften jeder Art - auch für Wechsel- und Scheckstreitigkeiten 
am Sitz des Unternehmens. Entsprechendes gilt, wenn der Kunde keinen all-
gemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zur Zeit der Klageerhebung nicht be-
kannt ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Kunden an dessen allgemei-
nem Gerichtsstand zu verklagen. 
(4) Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechts-
beziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
(5) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder werden 
oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon un-
berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung 
eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen 
Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke 
ausfüllt.  


